
Z>24 VI !I . H au p t stück.

vm. HaupLftück.

Wann die Präsentirung der
Leute Statt zu finde» hat.
Kriegscomniiffariatische In¬

struction vom 3v. Apr. 7^9.

Auf was key der Präsenti-
rung zu sehen ist.
Kriegscomniiffariatische In¬

struction vom 3o. Apr-7^9.

Wann Individuen fremder
Machte zu präsentircn sind.
Kriegscomniiffariatische In¬

struction vom 3a. Apr. 7^9.

Vorgang Hey der Prasenti-
rung.
Kriegscomniiffariatische In¬

struction vom 3o. Apr . 7^9.

Wie ein aus der Kriegsge¬
fangenschaft zurück kehrender
Officier zu behandeln ist.
Kriegscomniiffariatische In¬

struction vom 3o. Apr . 7^9.

Unterhaltung , Ueberzabe
»nd Einsendung der Präsen-
tirungS 'Protecolle.
'j)tth . am 8. Feb . 807. i 7H9.

Von der P r ä serit i r nn g.

tz. 2^ 7.

eurr Leute , welche noch in der Militär - Pflicht stehen , oder Pferde , welche noch
zur Armee gehören , und die bey ihren Regimentern und Corps schon in Abgang gebracht
wurden , wieder zurück kommen , müssen sie dem Kriegs - Comnnssariat präsentirr werden.

Diese Präsentirung ist demnach eine Bestätigung der erfolgten Zurückkunft in die Mi¬
litär - Dienste und deS Tages der Wiedereinrückung in die Gebühr an Sold , Naturalien
und sonst.

. Sie ist auS den nähmlichen Gründen , wie die Assentirung , unumgänglich nöthig , und

jedes Mahl durch eine förmliche Urkunde unter dem Titel P r a sen t ir u ng S - L ist e nach
dem Formulare Nr . i zu bekräftigen.

H. 24g8.

Dasjenige , was §. 244 5 wegen der Assentirung vorgeschrieben wurde , hat sich auch
gänzlich auf die Präsentirung zu beziehen , und dabey zur Richtschnur zu gereichen.

h. 24 <)<) .

Da auch zurück zu liefernde Deserteure , Kranke , Kriegsgefangene anderer Mächte,

wenn für sie ein VerpflegSvorschuß gemacht werden muß , dem Kriegs - Commissanat vorge-
stellt und PräsentirungS -- Listen über dieselben verfaßt werden müssen , so ist sich dabey nack-
obiger Vorschrift zu benehmen.

H. 2600.

sobald ein Deserteur sich entweder selbst gemeldet hat , oder vom Lande oder vom Mi¬

litär eingebracht wird , oder ein Mann auS der Kriegsgefangenschaft zurück kehrt , wird er

dem kriegScommissariatischen Beamten mit einer PräsentirungS - Liste in ckuzrlo nach dem
oben angezogenen Formulare vorgestellt.

Der kriegScommissariatifche Beamte fragt den Mann nach den Rubriken der Präien-

cN'ungv - Liste , wie sie auf einander folgen , auS , und unterschreibt dann die PräsentirungS-
Liste , wenn die ärztliche Untersuchung voraus gegangen ist.

Das gerichtliche Constitut , welches der PräsentirungS - Liste beyliegen muß , gibt dann
zu erkennen , ob dem Einbringer eines Deserteurs die Civil - oder Militär - Taglia gebührt,
welche sodann in Gegenwart des kriegScommissariatischen Beamten dem Einbringer auSzu-
zahlen ist.

H. 2Z0I.

Kehrt ein Ober - Officier auS der Kriegsgefangenschaft zurück , und meldet sich dieser

beym nächsten Kriegs - Ccmmissariat , so wird ein Certisicat über seine Meldung ausgestellt , mit¬
telst dessen er wieder in Zuwachs kommt.

h. 2602.

^Ucber alle Präsentirten hat daS Kriegs - Commissariat gleichfalls ein Protocoll nach
dem Formulare Nr . 2 fortan zu führen , auf einem stabilen Posten an seinen Nachfolger zu
übergeben , auf einer zeitlichen Station aber solches dem General - Commando zur Aufbewah¬
rung einzusenden.
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